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Erlass 
über die Einrichtung der Geschäftsstelle 

des Nationalen Begleitgremiums 

Vom 15. September 2016 

Nach § 8 des Standortauswahlgesetzes vom 23. Juli 2013 
(BGB!. I S.2553), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge
setzes zur Neuordnung der Organisationsstruktur im Be
reich der Endlagerung vom 26. Juli 2016 (BGB!. I S.1843), 
wird mit Wirkung vom 1. Oktober 2016 beim Umweltbun
desamt die Geschäftsstelle des Nationalen Begleitgremiums 
mit Sitz in Berlin eingerichtet. 

Die Geschäftsstelle nimmt für das Nationale Begleitgre
mium die geschäftsführenden Tätigkeiten wahr und unter
stützt es bei seinen Aufgaben. Dies gilt insbesondere für die 
organisatorische Durchführung der Tätigkeit des Gremiums 
und seine wissenschaftliche Unterstützung, die auch durch 
Dritte erfolgen kann. 

Die Beschäftigten der Geschäftsstelle unterliegen als Be
schäftigte des Umweltbundesamtes der Dienstaufsicht der 
dortigen Amtsleitung. Die für die Beschäftigten des Um
weltbundesamtes geltenden dienst- und arbeitsrechtlichen 
Regelungen finden daher für die Beschäftigten der Ge
schäftsstelle Anwendung. 

Dies gilt insbesondere auch für die Arbeitszeit, Urlaubs
gewährung, Dienst- und Arbeitsbefreiung, Genehmigung 
von Dienstreisen, Beurteilungen, Aus- und Fortbildung, Ge
nehmigung von Nebentätigkeiten. 

Die Personal-, Haushalts- und Organisationangelegenhei
ten werden vom Umweltbundesamt wahrgenommen. Bei 
Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung setzt sich das Um
weltbundesamt rechtzeitig mit dem oder der Vorsitzenden 
des Nationalen Begleitgremiums ins Benehmen. 

Das Umweltbundesamt vereinbart, unter Beteiligung des 
Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Re
aktorsicherheit, mit dem oder der Vorsitzenden des Natio
nalen Begleitgremiums, welche Verwaltungsleistungen (etwa 
auf dem Gebiet des Inneren Dienstes und der IT-Services) im 
Einzelnen für die Geschäftsstelle erbracht werden. 

Die Geschäftsstelle unterliegt in ihrer fachlichen Arbeit 
nur den Weisungen des Gremiums. 

Bei der Wahrnehmung der Dienstaufsicht hat das Um
weltbundesamt die Unabhängigkeit des Nationalen Begleit
gremiums zu beachten. 

Die Finanzierung aller zur Einrichtung und des Betriebs 
der Geschäftsstelle erforderlichen Ausgaben erfolgt aus 
Haushaltsmitteln des UBA-Haushalts bei Kapitel 1613 und 
Kapitel 1611. 

Berlin, den 15. September 2016 
RS III 2 -13201/4 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, 
Bau und Reaktorsicherheit 

In Vertretung 

Jochen Flasbarth 
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